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PLANZEICHEN
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

~ Reines Wohngebiel

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

® Zahl der Vollgeschosse zwingend

I Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

0.4 Grundflachenzahl ( GRZ )

@ Geschoßflächenzahl (GFZ )

3. BAUWEISE
o offeone Bauweise

& nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig

~ nur Hausgruppen zuiassig

b beSOndere Bauweise: GARTENHOFHÄUSER

-----. Baugrenze

4.VERKEHRSFLÄCHEN

r-----..
l._~!_J

G~hweg ( befahrbar )

Verkehrsfläche:

öffentliche Parkftächen

Garagen

Stellplätze

5. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

.. .....,
SO

FO

30'

••••

4 4

-
:1: '11,.1,0

114.60•

Stellung der baut lehen Anlagen

{

Satteldach
03chform

Flachdach

Dachneigung

Abgrenzung unterschIedlicher Nutzung

offentl.che Grunflache

Elektrofrelleltuf"g mit Schu1Zzone

Abwasserleitung

Le It 'J ng srecht

bestehende Grundstücksgrenzen

empfohlene Grundstücksgrenzen

Maße In Metern

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Straßenhöhe I Höhen bezogen auf m,ü. NN I

Erdgeschoßfußbodenhöhe (m. Ü, NN )

g t:"ä nde- r t e- Fe-st S fi'tz u n 9 fi' n

6. ÄNDERUNG

X
(F.bruar 1982)

FÜllSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl
IGRZI

Dachform
Dachn.igung

Zahl der
Vollgeschosse

Geschoßftächenzahl
(GFZ)

Bauweise



SATZUNG

Höhenlaae der baulichen Anla~en {§ 9 Abs. 2 BBauC-1

Die im Plan festoesetzten ErdoeschoBrußbocenhöhe~

sind auf : 0,3 meinzuhalten.

Offene Bauweise, nur l'iHlS ·rupp,·r: (Peihenh:iuser) zu
lässio l§ 22 Abs. 2 Hau~\~J entsprechend den Plane in
schrieben.

Offene Bauweise, nur Einzel- und OoppeJhäuser zu
lässio t§ 22 Abs. 2 BauNVO)
entsrrechend den Planeinschrieben.

Nr.2 BBauG und § 22 BauNVO)

§ 22 Ab5.2 BauN'v'O)Offene Bauweise

Bauweise ( § 9 Abs.

Besondere (abweichende) Bauweise {§ 22 Abs. 4 BauNVOI
Auf den mit besondere (abweichende) Bauweise oekenn
zeic~neten GrundstUcken sind nur C.artenhoft~~ser~.

j ,. _ j . ohne Grenzabstand zulässig.

St.elluno der b.aulichen Anlaoen (~ '3 ...1..s .. ;;r. }
BBauG)
Die im Plan einaetraoenen Firstrichtunoen sind einzu
halten. 1m Bereich der Ca·tenh- fhäuser ist die i~

Plan einoetraoene Stelluno der baulichen Anla~en ver
bindlich.

•• 1

4 .

:l.5

3 . 3

3. ,

3.

3. 1

3.2

A. Rechtsgrundlagen

§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes:

1. Zeichnerische Festsetzungen

2. Schriftliche Festsetzungen

Als Anlage ist eine Begründung beigefügt.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich:

Der cCiumliche Geltungsbereich ergibt sich aus d~r Frsl

setzung im Plan (§ 2 ZiEf. 11

Aufgrund der §§ " 2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes Ld.l'.

vom 18. August 1976, der Verordnung über die bauliche NuLzung

der Grundstücke tBaunutzungsverordnung) Ld.F. vom 15.9.197'"

§ 11' der Landesbauordnung für Baden-WUrttcmberg l.d.P. vom

21. Juni 1977 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnuny TUr

Baden-WUrttemberg Ld.P. vom 22. Dezember 1975 hat der Gcmeind~

rat den Bebauungsplan "Xnderung und Erweiterung Strd6pnwles~n

StraBenäcker" als Satzung beschlossen.

§ 3 Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

B. Schriftliche Festsetzungen
J. Planunl.1srechtliche Festsetzunoen (§ 9 BBaue; und BauNVOJ

1. Art der baulichen Nutzun~ ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG)

C2

J
r~

5.

I
I

Oie Firsthöhe der f,ebäude darf -oemessen ab Erdoe
schoBfußbodcnhöhe- maximal betraoen:

hei 2yeschossiaen Gebäuden 9,5 M
bei loeschossiqen Gebäuden mit Satteldach 6,S m
bei loeschossioen Gebäuden mit f]achdac~ 3,0 rn

Leitungsrecht (~ j AL .... 1 ·:r .... 1 i):Je..J')

Im Plan sJnd zu Ct)nsten ner Stadt \~'leslo,~h mJ J0r
Vet"sorqunqstt"~ger !,CitunrJst"ec!lte clngetra,:,€'n. DlesE'1"
Bereich ist von baul~chen Anl''Jcn -aus'Jenot:1mcn
Fertiggaragen- freizu!1alten.

1.3 Stellpl~tzc und Gara~en (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauC. und
§ 12 BauNVO)

1.1

1.2

Reines WohnqBbiet (§ 3 BauNVQ)
Ausnahmen qem. § 3 Abs. 3 BauNVO sind nicht zuJSssin.

Gern. § 3 Abs. 4 BauNVO sind pro Wohnoebäude nicht
mehr als 2 Wohnunoen zulässio.

6. Schutz vor Umwcltqcfallren l§ J Abs. 1 Nr. 23 Bßau~J

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes slnd fcstt:
und flUssige Brennstoffe LUt" Beh('izunCj der Gc:,.,'i'-lde
nicht zuHl.ssig; ausaennmmen hiervon slnd of"!'nc
Kamine, sofern sie lediglIch mit. Iielz b(,~(''.lert werr:lf'n
und nicht der Bcl.eizun<.., me~t"ercr Rd:Jr"<:" J~, :'len.

1.3.1 F·i .. ~1!I!h: 'J8AA!!AII 1!Ii:1'I~ 2 CSI!'S~l!A 1!18e:1!' Q'ee:])p'l18tl'll! Iisl!lz

I'Id i!!illi!!"'."

11 . Bauordnunqst"C'ci.t lIC~L' reau.etz_r'.1er
(§ 'J Abs. 4 I3l3a u,. und :.BO 1

1.3.2 Garaqen und Stellplätze sind auBerhalb der Uberbaubaren
Crundstücksflächen nur an den i~ Bebauunosplan oekenn
zeichneten Stellen zulässio.

1.3.3 Anstelle von Gara~en sind auch Stellplätze zulässi~.

Die Erricht.unn von Garanen auf den im Bebauunasplan
als Stellp15tze festoesetzten Flächen ist nicht zu
lässin.

1.3.4 r.ara~en sind mit flachdach zu errichten.

7.

7. 1

7.1

Gestalt.;lng -1·-r baullC'".'n t.nlaoen

Dachform
entsprechend len PlaneinschrIeOen. OIe Dac~.n~i 11.:0:
ist für Hausgr'.lppen zwinCJ'_':1G, :;;r ;;In~l:"l- J.nJ Doppel
häuser al s Ilöc'.st jI "'nze ~estQ"eseu!t.

Die DachdecKllnq \c;.t tn ~uni<lej; oder: z1ege!.~ot.p:n

Farbton auszu=Uhren.

1.4 Nebenanlaoen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG und § 14 BauNVOI
Nebenanla~en im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind ~icht

zulässia. Ausaenommen hiervon sind MUlleimerboxen.

7. 3 Pro Gebäude 1st nur eIne Außenantenne zulässig,
bei Doppelhäusern und Hausqruppen sollte eine
Gemeinschaft.sant.enne je Doppelhaus bz..... llaus']rupp,-,
angestrebt ~erden.

2. Maß der baulichen Nutzuno (§ 9 Abs. r. 1 BBauG)
b. AuBenanlayen

2 . 1

2.2

Zahl der Vollaeschosse (§ 18 BauNVO)
entsrrechel"r. den Planeinschrieben.

Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
entsprechend den Planeinschr1eben. Qem. § 17 Abs. 2
BauNVO ist im Bereich der besonderen (abweichenden)
Bauweise eine Grundflächenzahl von 0,6 zulä6S1~.

B. I

B.2

Geringfügige Auffüllunglo'n bis maximal au~ dH! Hi'h·
d~r an das Bauyrundc;.tück angrenzenden öfrcntlIC~c:1

Verkehrsfläche sind zulässig.

Unbebaute Flächen sind als Griin"läcllen oder
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.

2.3 GcschoßflMchenzahl (§ 20 BauNVO)
entsprechend den Planeinschrieben.
Gern. § 17 Abs.2 BauNVO ist im ßereich der besonderen
(abweichenden) Bauweise eine GeschoßflMchenzahl von
0,6 zullissig.

Gern. § 21a Ahs. 2 BauNVO können C,rundstUckstcile an
außerhalb des Bauurundstücks ~eleqenen Garancn -oder
Stellplatz flächen- zur r.rundstUcksfläche im Sinne des
§ 19 Abs. ) ßauNVO hin7u~~r~chnet werden.

8.3 I~infriedigunqen entlang der öffent.lichen Veckchr~

flächen an der r~inq,)nqsseite der Gebäude in Form
von Mauern maximal 0,3 m, in Form von Hecken maxlmaJ
0,8 In hoch; an den UlJrigen GrundstUcksseiten In rurm
von Mauern max.imal 0,3 1Il, in form vnn IlcckC'n, t:.rJ t
zäunen rni t Heckenhin Lerpf lan zunq n<.1,· r Hol? z.'iunPT.
maximal i,tl m über der angrenzend('n ;"'!'fentl ich"n
Verkchrsfl~chc.

~ Änderungen gern. Erlen Hr.13-24/C215119 des ~egiHungsprösidium ~arlsruhe ya~\4.6.198U L



Planungsabteilung Wiesloch, den 02.03.1982

602-Ke-stg

Beg I' Ü n dun g

gemäß § 9 Abs. 8 BBauG

zur 3. ,Änderung des Bebauungsplanes "Straßenwiesenl
Straßenäcker"

in Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis

1.0 Allgemeines

1.1 Für das Gebiet Straßenwiesen/Straßen~cker besteht ein
rechtsver'bindllcher Bebauungsplan über die Änderung und
Erweiterung, der vom Regierungspräsidium Karlsruhe am

04.06.1980 genehmigt wurde. Die Änderung und Erweiterung
wurde am 24. Juni 1980 rechtsverbindlich.

1.2 Durch die vorgesehene Änderung werden die Grundzüge der
Planung und die öffentlichen Belange nicht berührt. FOr

die Nutzung der betroffenen und angrenzenden Gru?dstücke
sind sie von unerheblicher Bedeutung. Die zu hörenden

Träger öffentlicher ,Belange sowie die betroffenen und
benachbarten Grundstückseigentümer haben der vorgesehe

nen Änderung nicht widersprochen.

1.3 Nachteilige städtebauliche Auswirkungen
Änderung nicht, MehraUfwendungen für die

fallen durch die Änderung nicht an. Weitere
turmaßnahmen sind nicht erforderlich.

bewirkt die
Erschließung

Inf'rastruk-
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2.0 Vorgesehene Änderung

Verfah-

vertängerten

I
Verfahrensmäßige Durchführung der Änderung

I
Die! Bebauungsplanänderung soll im vereinfachten
reni gemäß § 13 BBauG durchgeführt werden.

I

Um eine bessere Nutzung der relativ kleinen Grundstücke

zu gewährleisten, soll die festgesetzte Dachneigung von
300 auf 360 festgesetzt werden, Die im Bebauungsplan von

1980 festgesetzte Bauweise "nur Einzel- und Doppelhäuser
zulässig lT nördlich der verlängerten Breslauer Straße
soll in uoffeue Bauweise" geändert werden. Eine Änderung

der Baugrenzen und VergrOßerung der überbaubaren Grund
stücksflächen ist jedoch nicht vorgesehen, so daß die

Atiß~nmaße der Bauk5rper im Rahmen der bisherigen Fest
set~ung bleiben werden. Sämtliche Änderungen beziehen

sich ausschließlich auf die Grundstücke nördlich der
Breslauer Straße.

3.1

3.0

'-

4.0 Übrige Ziffern der Begründung

4.1 Die übrigen Ziffern der Begründung zur "Änderung und

Erweiterung Bebauungsplan Straßenwiesen/Straßenäckern

von 1980 bleiben unverändert.

Wiesloch, den 02.03.1982

Planungsabteilung:

~1k
STADTBAUAMT

(u ABT. PLANUNG .
6908 WIESLOCH

Ketterer
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1. FERTIGUNG

3. ANOERUNG
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C. Beschlüsse und Genehmigungsvermerk

Der Gemeinderat hat gemöO §2 (l)BBouG am 17.2.1982

beschlossen, diesen Ände-rungs. - Bebauungsplan aufzustellen.

9 ,

Obe bU"<j;"

gemäß § 12 BBauG

5.18.3.1962

29. April 196 ~ "'\" A 0

~/.:~ ObN

~S LO
wurr.le gemäß 10 BBauG und § IlllBQ

§ 4 GO durch BeSChluß des Gemeinderates

29. April

WIesloch,

WieslOCh, den

BelconnlmOCh;,Jn9 hierzu om

Der Bebauungs.plan
in Verbindung mit

.... om 28. 4. 19B2
als Satzung beschlossen.

Wiesloch, den 11. Mai 1982



UBERSICHTSPLAN
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Geltungsbereichsgrenze des vom
Regierungspräsidium Kartsruhe am 30.4.71
genehmigten Bebauungsplanes
AZ: 1)- 24/02220/79

Bereich der Bebauungsplanänderung
und - erweiterung
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